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rechtigt, für Werke, die im Druck oder in einer entsprechen
den Vervielfältigungsform veröffentlicht worden sind, das in 
Artikel 8 vorgesehene ausschließliche Ubersetzungsrecht 
durch ein System nicht ausschließlicher und unübertragbarer 
Lizenzen zu ersetzen, die von der zuständigen Behörde unter 
den folgenden Voraussetzungen und gemäß Artikel IV erteilt 
werden.

(2) a) Ist vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder mit 
seiner Erlaubnis innerhalb einer Frist von drei Jahren oder 
einer längeren, in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des 
Landes festgelegten Frist seit der ersten Veröffentlichung 
eines Werkes eine Übersetzung des Werkes in eine in diesem 
Land allgemein gebräuchliche Sprache nicht veröffentlicht 
worden, so kann jeder Angehörige des Landes eine Lizenz zur 
Übersetzung des Werkes in diese Sprache und zur Veröffent
lichung der Übersetzung im Druck oder in einer entsprechen
den Vervielfältigungsform erhalten; Absatz (3) bleibt Vorbe
halten.

b) Eine Lizenz kann aufgrund dieses Artikels auch erteilt 
werden, wenn alle Ausgaben der in der betreffenden Sprache 
veröffentlichten Übersetzung vergriffen sind.

(3) a)  Für Übersetzungen in eine Sprache, die nicht in 
einem oder mehreren der entwickelten Länder, die Mitglieder 
des Verbands sind, allgemein gebräuchlich ist, wird die in 
Absatz (2) Buchstabe a)  genannte Frist von drei Jahren durch 
eine Frist von einem Jahr ersetzt.

b)  Jedes in Absatz (1) bezeichnete Land kann aufgrund 
einer einstimmigen Vereinbarung mit den entwickelten 
Ländern, die Mitglieder des Verbands sind und in denen die
selbe Sprache allgemein gebräuchlich ist, für Übersetzungen 
in diese Sprache die in Absatz (2) Buchstabe a)  genannte Frist 
von drei Jahren durch eine kürzere, in der Vereinbarung 
festgelegte Frist ersetzen, die aber nicht weniger als ein Jahr 
betragen darf. Satz 1 ist jedoch auf Übersetzungen in die eng
lische, französische oder spanische Sprache nicht anwendbar. 
Jede derartige Vereinbarung wird dem Generaldirektor von 
den Regierungen, die sie getroffen haben, notifiziert.

(4) a)  Nach diesem Artikel darf eine nach drei Jahren 
erwirkbare Lizenz erst nach Ablauf einer weiteren Frist von 
sechs Monaten und eine nach einem Jahr erwirkbare Lizenz 
erst nach Ablauf einer weiteren Frist von neun Monaten er
teilt werden, beginnend

i) in dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller die in Arti
kel IV Absatz (1) vorgesehenen Erfordernisse erfüllt, 
oder,

ii) sofern der Inhaber des Ubersetzungsrechts oder seine 
Anschrift unbekannt ist, in dem Zeitpunkt, in dem der 
Antragsteller, wie in Artikel IV Absatz (2) vorgesehen, 
Abschriften seines bei der zuständigen Behörde gestell
ten Lizenzantrags absendet.

b)  Wird vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder mit 
seiner Erlaubnis innerhalb der genannten Frist von sechs oder 
neun Monaten eine Übersetzung in die Sprache veröffent
licht, für' die die Lizenz beantragt worden ist, so darf keine 
Lizenz nach diesem Artikel erteilt werden.

(5) Eine Lizenz nach diesem Artikel darf nur für Unter
richts-, Studien- oder Forschungszwecke erteilt werden.

(6) Wird eine Übersetzung des Werkes vom Inhaber des 
Ubersetzungsrechts oder mit seiner Erlaubnis zu einem Preis 
veröffentlicht, der dem für vergleichbare Werke in dem Land 
üblichen Preis entspricht, so erlischt jede nach diesem Artikel 
erteilte Lizenz, sofern diese Übersetzung in derselben 
Sprache abgefaßt ist und im wesentlichen den gleichen Inhalt

hat wie die aufgrund der Lizenz veröffentlichte Überset
zung. Werkstücke, die bereits vor Erlöschen der Lizenz herge
stellt worden sind, dürfen weiterhin in Verkehr gebracht 
werden, bis der Vorrat erschöpft ist.

(7) Für Werke, die vorwiegend aus Abbildungen bestehen, 
darf eine Lizenz zur Herstellung und Veröffentlichung einer 
Übersetzung des Textes und zur Vervielfältigung und Ver
öffentlichung der Abbildungen nur erteilt werden, wenn auch 
die Voraussetzungen des Artikels III erfüllt sind.

(8) Aufgrund dieses Artikels darf keine Lizenz erteilt 
werden, wenn der Urheber alle Werkstücke aus dem Verkehr 
gezogen hat.

(9) a)  Eine Lizenz zur Übersetzung eines Werkes, das im 
Druck oder in einer entsprechenden Vervielfältigungsform 
veröffentlicht worden ist, kann auch jedem Sendeunterneh
men, das seinen Sitz in einem in Absatz (1) bezeichneten 
Land hat, auf seinen an die zuständige Behörde dieses Landes 
gerichteten Antrag erteilt werden, sofern alle folgenden Be
dingungen erfüllt sind:

i) die Übersetzung wird anhand eines Werkstücks ange
fertigt, das in Übereinstimmung mit den Rechtsvor
schriften dieses Landes hergestellt und erworben 
wurde;

ii) die Übersetzung ist nur für den Gebrauch in Rundfunk
sendungen bestimmt, die ausschließlich dem Unterricht 
oder der Verbreitung wissenschaftlicher oder techni
scher Forschungsergebnisse an Sachverständige eines 
bestimmten Berufs dienen;

iii) die Übersetzung wird ausschließlich zu den unter 
Ziffer ii) bezeichneten Zwecken in rechtmäßig ausge
strahlten Rundfunksendungen benutzt, die für Emp
fänge im Hoheitsgebiet dieses Landes bestimmt sind, 
einschließlich der Rundfunksendungen, die mit Hilfe 
von rechtmäßig und ausschließlich für diese Sendungen 
hergestellten Aufnahmen auf Bild- oder Tonträger 
ausgestrahlt werden;

iv) der Gebrauch der Übersetzung darf keinen Erwerbs
zwecken dienen.

b)  Aufnahmen einer Übersetzung auf Bild- oder Ton
träger, die von einem Sendeunternehmen aufgrund einer nach 
diesem Absatz erteilten Lizenz angefertigt worden ist, dürfen 
mit Zustimmung dieses Unternehmens zu den in Buchstabe a)  
genannten Zwecken und Bedingungen auch von anderen 
Sendeunternehmen benutzt werden, die ihren Sitz in dem 
Land haben, dessen zuständige Behörde die Lizenz erteilt hat.

c) Sofern alle in Buchstabe a)  aufgeführten Merkmale 
und Bedingungen erfüllt sind, kann einem Sendeunternehmen 
auch eine Lizenz zur Übersetzung des Textes einer audio
visuellen Festlegung erteilt werden, die selbst ausschließlich 
für den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem 
Unterricht hergestellt und veröffentlicht worden ist.

d)  Vorbehaltlich der Buchstaben a)  bis c) sind die voraus
gehenden Absätze auf die Erteilung und die Ausübung jeder 
Lizenz anzuwenden, die aufgrund dieses Absatzes erteilt wird.

Artikel III

(1) Jedes Land, das erklärt hat, es werde die in diesem 
Artikel vorgesehene Befugnis in Anspruch nehmen, ist be
rechtigt, das in Artikel 9 vorgesehene ausschließliche Verviel
fältigungsrecht durch ein System nicht ausschließlicher und 
unübertragbarer Lizenzen zu ersetzen, die von der zustän
digen Behörde unter den folgenden Voraussetzungen und 
gemäß Artikel IV erteilt werden.


